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Rechtssatz

Der Frage einer zeitnahen Abschiebung kommt in einem frühen Stadium der Schubhaft noch keine

entscheidungswesentliche Bedeutung zu (VwGH 27.9.2023, Ra 2023/21/0078), sodass es ihrer Erörterung im Rahmen

einer mündlichen Verhandlung ebenfalls nicht bedarf.
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